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VEREIN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
FACHSCHULABSOLVENTEN UND  
FORTSCHRITTLICHER BÄUERINNEN UND 
BAUERN HOCHRHEIN E.V. 
GARTENSTR. 7, 79761 WALDSHUT-TIENGEN  

 

Geschäftsstelle:  Landratsamt Waldshut -  Landwirtschaftsamt, Gartenstraße, 7, 79761 Waldshut,  
  Tel.: 07751/865300, Fax: 07751/865399 

Vorstand: Otto Huber, Rotzingen 75, 79733 Görwihl, Tel. :07754/ 1058 

Bankverbindung: IBAN: DE52 6845 2290 0000 0060 31 SWIFT-BIC: SKHRDE6W Sparkasse Hochrhein 

Rundschreiben  
Februar 2015 
 
Liebe Mitglieder, 

die Vorstandschaft und alle Bediensteten des 
Landwirtschaftsamtes beim Landratsamt 
Waldshut wünschen Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein erfolgreiches Jahr 2015!  
 
Mit der vorliegenden Ausgabe des 
Mitteilungsblattes unterrichten wir Sie über 
aktuelle Fragen und Termine. 
 
Übersicht: 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Käppeler (Geschäftsführer)  
 
 
„Glück entsteht oft durch 
Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, 
Unglück oft durch 
Vernachlässigung kleiner Dinge.“ 
 
(Wilhelm Busch) 
 
 

 
 
In eigener Sache 

Am 20.03. werden die Mitgliedsbeiträge ab-
gebucht. Wir bitten, bei Änderungen der 
Bankverbindung  uns dies umgehend mit-
zuteilen . Die Rückbuchung wird uns von der 
Bank mit 3 €, dem Einzelbeitrag in Rechnung 
gestellt und entsprechen dem Regelbeitrag.  
 
 
Einladung zur Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung des Vereins 
Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
und fortschrittlicher Bäuerinnen und Bauern 
Hochrhein e.V. findet 

am Mittwoch, dem 18. März 2015 um 20.00 
Uhr im Hotel Bercher in Tiengen statt 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Kassenbericht / Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes,  
    des Geschäftsführers und der Kassiererin  
5. Ehrung der Berichterstatter für das 
    Statistische Landesamt. 
6. Ausgabe der Urkunde zur „Gläsernen  
   Produktion“  
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  

Im Anschluss daran folgt ein Vortrag zum 
Thema  

„Betrieb und Familie unter einen Hut 
bringen“  

Referentin ist Frau Maike Aselmeier, 
nebenamtliche Beraterin im Team vom 
Beratungsdienst Familie & Betrieb in 
St. Ulrich.  

Wir dürfen Sie und Ihre Partnerin/Partner 
hiermit herzlich einladen und würden uns 
über Ihren Besuch sehr freuen.  

 

gez. Otto Huber, Vorsitzender  
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Informationen zum Gemeinsamen Antrag 
2015 (gre)  

Das Amt wird an den  folgenden Terminen 
Infoveranstaltungen zum GA 2015 durchfüh-
ren: 

Mittwoch, den 25. Februar,  
Bernau-Kaiserhaus, ehem. Schullandheim 
der Stadt Remscheid, 20.00 Uhr 
Dienstag, den 03. März,  
Herrischried, Rotmooshalle, 20.00 Uhr  
Donnerstag, 05. März, 
Landwirtschaftsamt Waldshut, 14.00 Uhr 
Dienstag, den 10. März,  
Birkendorf, Gasthaus Post, 20.00 Uhr  
Dienstag, den 17. März,  
Grießen, Gasthaus Brauerei, 20.00 Uhr  
Montag, den 23. März,  
Bonndorf, Gasthaus Kranz, 20.00 Uhr  

FIONA: 
Ab dem Jahr 2015 ist es die Antragstellung 
nur noch über FIONA möglich. Das 
Landwirtschaftsamt informiert über die 
Neuerungen in FIONA an folgenden 
Terminen:  

Dienstag, 24.02.2015, 14.00 Uhr 
Mittwoch, 04.03.2015, 14.00 Uhr 
Mittwoch, 11.03.2015, 19.30 Uhr  

Der Veranstaltungsort ist jeweils das 
Landwirtschaftsamt Waldshut, Gartenstraße 
7, Lehrsaal im EG. 

Die Schulungen beinhalten die neuen, an die 
Agrarreform angepassten Funktionen für das 
Antragsjahr 2015 im FIONA. Es werden 
keine PC Einzelarbeitsplätze angeboten. 
Die Schulungen erfolgen als Vortrag. 

Eine Anmeldung  ist aufgrund begrenzter 
Plätze erforderlich .  

Anmeldung unter 07751/86-5301. 

Alle interessierten Antragsteller sind herzlich 
dazu eingeladen. 

Neben den angebotenen FIONA Schulungen 
am Landratsamt bieten auch der BLHV 
Tiengen, der Maschinenring Donaueschingen 
sowie private Dienstleister gegen einen 
Kostenbeitrag die Möglichkeit, den 
Gemeinsamen Antrag über FIONA zu stellen.  

Wir werden auch dieses Jahr wieder am Amt 
PCs bereitstehen haben, mit deren Hilfe Sie 
den FIONA Antrag bearbeiten können. Sie 
können, nach Voranmeldung,  ein Gerät zur 

eigenen Antragsbearbeitung für zwei Stunden 
reservieren lassen.  

Den Einstieg ins FIONA finden Sie unter 
www.fiona-antrag.de  

Beachten Sie bitte auch, dass FIONA 
voraussichtlich erst Anfang März für Sie 
bereit steht.  

Zur Bearbeitung des Antrages in FIONA be-
nötigen Sie eine PIN, dies ist eine sechsstel-
lige Nr., mit der können Sie auch die Tiere in 
HIT melden. Sollten Sie keine PIN (mehr) 
haben, so ist die PIN in Kornwestheim zu 
erneuern.  

Dafür können Sie in FIONA ein Formular 
„Antrag auf Erneuerung des persönlichem 
Kennwortes/PIN„ herunterladen oder Sie 
setzen sich mit uns in Verbindung. 

Wenn der FIONA Antrag fertig bearbeitet ist, 
bringen Sie zur Antragsannahme bitte einen 
unterschriebenen, komprimierten Antrag 
sowie, das ausgedruckte 
Flurstücksverzeichnis und die Auswertungen 
mit. Sollten Sie nach Abschluss des FIONA 
Antrages noch Änderungen vornehmen 
wollen, können Sie das natürlich bis zum 15. 
Mai gerne schriftlich tun. 

Antragsannahme: 
Sie werden auch in 2015 wieder einen 
Termin zur Antragsannahme erhalten. 
Versuchen Sie bitte, diesen Termin 
wahrzunehmen!  In Ausnahmefällen melden 
Sie sich bitte rechtzeitig unter 07751 86-
5313. 

Die bisherigen Zahlungsansprüche  (ZA) 
wurden alle bis zum 31.12.2014 eingezogen. 
Mit dem Antrag 2015 ist eine Neuzuweisung 
der ZA zu beantragen. Dabei sind auch die 
Vorgaben des greening zu beachten und 
einzuhalten. Ob und wie Ihr Betrieb die 
greening Voraussetzungen erfüllt, können Sie 
mit Hilfe des Greeningchecks überprüfen: 
www.greeningcheck-bw.de  

FAKT  ist das Nachfolgeprogramm von MEKA 
III. Es werden einige veränderte Maßnahmen 
angeboten. Auch bei FAKT gibt es wieder 
eine fünf Jahres Verpflichtung. Bevor Sie sich 
für die Maßnahme entscheiden, überprüfen 
Sie bitte, ob Sie sie 5 Jahre in dem im 1. Jahr 
beantragten Umfang  einhalten können und 
wollen. 

Weitere Informationen zur Agrarreform 
erhalten Sie auch unter www.landwirtschaft-
bw.de  
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Sollten Sie Ihre landwirtschaftliche Tätigkeit 
aufgegeben haben oder noch bis zu 15. Mai 
2015 aufgeben, muss der Hofübernehmer  
den Gemeinsamen Antrag 2015 stellen. Zu 
diesem Zweck melden Sie sich bitte 
möglichst bald bei uns. 

 

Aktuelles aus Pflanzenbau und Pflanzen-
schutz (kra) 

Umschreibung Sachkundenachweis 
Pflanzenschutz – Fristen beachten! 
Wir empfehlen allen Personen (Landwirt, 
Forstwirt, ...), die vor dem 06.07.2013 
sachkundig im Pflanzenschutz waren, einen 
Antrag auf Ausstellung eines neuen 
Sachkundenachweises bis spätestens zum 
26. Mai 2015 beim zuständigen 
Landwirtschaftsamt zu stellen. Bei einer 
Antragstellung nach dem 26. Mai 2015 gilt die 
neue Pflanzenschutz-Sachkunde-
Verordnung, was gewisse Nachteile zur 
Folge hat (s. nachstehende Tabelle). 
Zusätzlich ist bei einer Antragstellung nach 
dem 26. Mai 2015 ein Nachweis über die 
Teilnahme an einer anerkannten Fortbildung 
innerhalb der letzten drei Jahre erforderlich! 

Nachweis berechtigt zum 
Sachkundenachweis für 

Berufsabschlus
s/ Studium 

Antrag 
Sachkunden
achweis bis 
26.05.2015 

Antrag 
Sachkundenachwe
is ab 27.05.2015 

Landwirt, Forstwirt, 
Gärtner, Winzer, …. 

⌧ Anwendung und 
Beratung 

⌧ Abgabe 

⌧ Anwendung 
und Beratung 

Sachkundeprüfung für 
die Anwendung von 
Pflanzen-schutzmitteln 

⌧ Anwendung und 
Beratung 

⌧ Abgabe 

⌧ Anwendung 
und Beratung 

Sachkundeprüfung für 
die Abgabe von 
Pflanzenschutzmitteln 

⌧ Abgabe ⌧ Abgabe 

Fach- oder Hochschulab-
schluss der Agrar-, Gar-
tenbau-, Forstwissen-
schaften, Weinbau, … 

⌧ Anwendung und 
Beratung 

⌧ Abgabe 

Anerkennung 
nur mit Beschei-
nigung der Aus-
bildungsstätte 

Für weitere Fragen stehen Ihnen beim 
Landwirtschaftsamt Waldshut folgende 
Ansprechpartner zur Verfügung: Herr Rößler 
(Tel.: 07751/86-5334) und Herr Dr. 
Krawutschke (Tel.: 07751/86-5333). 
 

Greening – Wie kann ich die ökologische 
Vorrangfläche am sinnvollsten erfüllen? 

Es gibt keine Patentrezepte, wie man das 
Greening am besten meistern kann. Jeder 
Betrieb muss individuell entscheiden. 
Generell empfehlen wir die ökologische 
Vorrangfläche (öVF) über einfache, 
großflächige Maßnahmen wie 

Zwischenfrüchte, Leguminosen oder Brache 
zu erfüllen, da bei diesen Maßnahmen die 
geringsten Beanstandungsrisiken im Rahmen 
einer Vor-Ort-Kontrolle bestehen.  

Wir empfehlen Ihnen, das Programm 
„Greening-Check“ (www.greeningcheck-
bw.de) zu nutzen, um die optimale 
Kombination von Kulturen und Maßnahmen 
zu ermitteln. Die Nichterfüllung der Greening- 
Auflagen führt zu Kürzungen, evtl. auch zur 
Streichung der Greeningprämie. 

In Futterbaubetrieben ist der Anbau von 
Luzerne oder Rotklee in Reinsaat eine 
interessante Möglichkeit zur Erfüllung der 
öVF, da in diesen Betrieben die 
Futterleguminosen produktiv verwertet 
werden können. Allerdings muss bei 
Leguminosen in Reinsaat verstärkt auf die 
Einhaltung der Anbaupausen geachtet 
werden. Wegen der Kleekrebsgefahr sollten 
bei Rotklee und Luzerne Anbaupausen von 5 
– 7 Jahren eingehalten werden. Zudem sollte 
die Nutzungsdauer auf maximal zwei Jahre 
begrenzt werden, um einer Vergrasung bzw. 
Verqueckung der Bestände vorzubeugen. 

Beim Zwischenfrucht-Greening ist 
insbesondere darauf zu achten, dass nur 
zulässige Arten nach der DirektZahlDurchfV 
verwendet werden und eine Art maximal 60 
% an den Samen der Mischung ausmacht (s. 
nachstehende Tabelle). 
Misch
ung 

Art  Gew.
-%  

Ø 
TK
M 
[g] 

Reinsaat-
stärke 
[kg/ha] 

Samenan-
teil in der 
Mischung 
[%]  

Anrech
nung als 
öVF 

Gelbsenf 50 6,0 15 67 A 

Ölrettich 50 12,0 25 33 

NEIN 

Gelbsenf 40 6,0 15 57 B 

Ölrettich 60 12,0 25 43 

JA 

Winterraps 54 5,2 6 41 C 

Weidelgras 46 3,1 40 59 

JA 

Rauhafer 94 23,5 70 57 D 

Phacelia 6 2,0 10 43 

JA 

 

Wer jedoch seine öVF über Puffer- und/oder 
Randstreifen erfüllen möchte, muss sich 
genauestens mit den Anforderungen an diese 
öVF-Elemente (s. nachstehende Tabelle) 
beschäftigen. Bei Nichteinhaltung der 
Vorgaben besteht die Gefahr, dass der Puffer 
bzw. Randstreifen komplett aberkannt wird, 
was zur Folge hat, dass ggf. nicht genügend 
öVF bereitgestellt wird. 
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öVF-Element Gewicht
ungs-
faktor  

Breite Nutzung 

Waldrandstreifen 1,5 1 bis 10 m Beweidung und 
Schnittnutzung*  

Feldrandstreifen 1,5 1 bis 20 m keine  

Pufferstreifen an 
Gewässern auf 
Ackerland  

1,5 1 bis 20 m Beweidung und 
Schnittnutzung* 

Pufferstreifen an 
Gewässern auf 
Grünland 

1,5 1 bis 20 m Beweidung und 
Schnittnutzung*  

Brache 1,0 unbegrenzt keine 

*sofern vom angrenzenden Ackerland unterscheidbar 

Grundsätzlich gelten auf Puffer- und 
Randstreifen die gleichen Vorgaben wie auf 
Brachflächen (keine landwirtschaftliche 
Erzeugung, Selbstbegrünung oder gezielte 
Begrünung, kein Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, Einhaltung der 
Schutzperiode vom 01. April bis 30. Juni, …). 
 
Herbstzeitlose – ein Problem? 
Sie kommt besonders gerne auf wechsel-
feuchten, nährstoffreichen Lehmböden mit 
extensiver Nutzung vor. Alle Pflanzenteile 
enthalten das giftige Alkaloid Colchicin. Die 
Giftigkeit bleibt auch getrocknet erhalten. Sie 
blüht im Herbst und bildet ihre Samen im 
Frühjahr – dies macht sie schwer 
bekämpfbar. 

Wie bekämpfen? Einsatz von Wiesenwalzen 
zur Beschädigung der Zwiebeln + Narben-
verdichtung gegen Keimung aus dem 
Samenvorrat. Intensive Beweidung = mecha-
nische Schädigung. 

Frühschnitt (auch mehrmals) über mehrere 
Jahre. Ausreißen der Pflanzen bei voller 
Blattentwicklung und bei fühlbarem Erschei-
nen der Kapseln (Anfang Mai) und danach 
Befahren der Flächen mit Mist/Jauche zum 
Ausfaulen der Zwiebeln. 
 
NID - Nmin- Bodenproben zur Düngebe-
rechnung 
Im Hinblick auf die kommende Düngesaison 
möchten wir daran erinnern, dass für die  
Stickstoffdüngung auf Ackerflächen eine 
jährliche Ermittlung der Bodennitratgehalte 
durch repräsentative Bodenuntersuchungen 
(Nmin oder EUF) je Bewirtschaftungseinheit 
bzw. Übernahme amtlicher Vergleichswerte 
(Nitratinformationsdienst) notwendig ist. 

In Problem- und Sanierungswasserschutz-
gebieten ist nach SchALVO ist die Düngung 
nach der Meßmethode Pflicht, d.h. zu 
bestimmten Kulturen müssen min. 50% der 
Schläge einer Kultur beprobt werden. In den 

Stühlinger Sanierungsgebieten müssen alle 
Ackerkulturen beprobt werden. 

Auch 2015 besteht wieder die Möglichkeit 
Nmin-Bodenproben vom Lohnunternehmer 
ziehen zu lassen. Die Nmin -Proben für 
Getreide und Raps ziehen wir, sobald es die 
Boden-Witterungsverhältnisse zulassen 
(vermutlich Anfang - Mitte März). 
Die Proben für die späte Nmin bei Mais 
ziehen wir ab dem 4-6 Blattstadium.  

Die Organisation erfolgt wie in den Vorjahren 
durch das Landwirtschaftsamt. Wenn Sie die 
Probenahme über das Amt / 
Lohnunternehmer abwickeln wollen, geben 
Sie uns bitte telefonisch, per Fax oder Email 
die Anzahl der Proben durch. Wir senden 
Ihnen die entsprechende Anzahl an NID-
Formulare zu. 

Weitere Informationen erhalten Sie am 
Landratsamt- Landwirtschaftsamt Waldshut, 
Tel.: 07751/86-5317, Frau Haupka oder 
katrin.haupka@landkreis-waldshut.de 
 
 
Aktuelles aus der Betriebswirtschaft 

Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) -  
Diversifizierung 

Zur Schaffung zusätzlicher Einkommens-
quellen im ländlichen Raum und in landwirt-
schaftlichen Unternehmen bietet die Diversifi-
zierung vielfältige Fördermöglichkeiten. 

Was wird gefördert? 
Die Schaffung von zusätzlichen Verdienst-
möglichkeiten durch Errichtung, Erwerb oder 
Modernisierung von Gebäuden einschließlich 
technischer Errichtung zur  
- Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte, 
- Bereitstellung von Dienstleistungen im 

landwirtschaftsnahen, hauswirtschaftsnahen 
Bereich, für gastronomische Zwecke (z.B. 
Hofladen, Vesperstube…) oder touristische 
Zwecke, wie Urlaub auf dem Bauernhof 
oder Ferienwohnungen, 

- Verarbeitung und Vertrieb von Biomasse 
zur energetischen Nutzung durch den End-
verbraucher, 

- Anlage von Kurzumtriebsplantagen, 
- Investitionen in Brennereien mit Direktver-

marktung und zur Modernisierung 
bestehender Brennereigeräte und  

- Investitionen in die Pensionspferdehaltung. 
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Was ist von der Förderung ausgeschlossen? 
Unter anderem: Maschinen und Geräte für 
die Außenwirtschaft, Investitionen in 
Wohnungen und Verwaltungsgebäude, 
Investitionen in Biogasanlagen, 
Blockheizkraftwerke, Photovoltaikanlagen 
und Landkauf. 

Fördervoraussetzungen: 
- Nachweis über die fachliche Qualifikation, 
- Nachweis über die Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens und des geplanten Projekts 
in Form eines Investitions- und 
Marketingkonzepts 

- 25 % der bisherigen Umsatzerlöse werden  
durch Flächenbewirtschaftung und 
Tierhaltung erzielt. 

Das zuwendungsfähige Investitionsvolumen 
beträgt mindestens 20.000 € bis maximal 
200.000 €, bei Kurzumtriebsplantagen beläuft 
sich die zuwendungsfähige Mindest-
investitionssumme auf 7.500 €. 

Auch in der Diversifizierung gilt: Für die 
Bewilligung ist Zeit einzuplanen, vor 
Bewilligung darf nicht mit dem Vorhaben 
begonnen werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Bürger, Tel.: 07751 86-5329 und Frau Kircher 
Tel.: 07751 86-5328 oder unter: 
www.foerderung.landwirtschaft-bw.de. 
 
 
Aktuelles aus der Hauswirtschaft 

Freiberufliche Experten gesucht, die 
Jugendliche mit Ernährung begeistern 
Gemeinsam kochen und essen, zu 
angesagter Musik tanzen oder sich bei einer 
digitalen Schnitzeljagd austoben und 
anschließend im selbst gestalteten Chillout-
Room entspannen - so macht Jugendlichen 
Gesundheit Spaß. 

Sie arbeiten gerne mit Jugendlichen 
zusammen und interessieren sich für die 
Themen Ernährung, Bewegung und 
Stressbewältigung? 

Sie haben eine Ausbildung mit den 
Schwerpunkten Ernährung, Hauswirtschaft 
oder Gesundheitsförderung absolviert? 

Sie arbeiten gerne mit Smartphone, Tablet 
und Co. und können sich vorstellen, dies 
auch in der erlebnisorientierten 
Ernährungsbildung mit Jugendlichen 
umzusetzen? 

Dann sind Sie die geeignete Person, um im 
Auftrag des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz (MLR) als 
Blickpunkt Ernährung-Teamer/in auf Hono-
rarbasis tätig zu werden. 

Was erwartet Sie? 
Sie werden auf die Aufgabe durch eine 
Basisschulung vorbereitet und erhalten re-
gelmäßige Fortbildungen. Auf Kreisebene 
werden Sie vom Landwirtschaftsamt 
unterstützt und sind Mitglied in einem Team 
von Ernährungsfachkräften.  

Sie möchten Blickpunkt Ernährung-Teamer/in 
werden? Dann senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 15.3.2015  
an Frau Braunger-Käppeler, Koordinatorin in 
Ihrem Landkreis: Adresse: Landratsamt 
Waldshut – Landwirtschaftsamt, 
Gartenstraße 7, 79761 Waldshut-Tiengen  

Hintergrundinformation: 
Das MLR bietet im Rahmen der 
Landesinitiative Blickpunkt Ernährung 12- bis 
18-jährigen Jugendlichen in 
Freizeiteinrichtungen erlebnisorientierte 
Ernährungsangebote an, bei denen diese 
aktiv mitmachen und Spaß haben können. Da 
digitale Medien zum Alltag der Jugendlichen 
gehören, hat die Landesinitiative eine im 
Forschungsprojekt MILE * eine Online-
Toolbox entwickelt, mit der digitale 
Bildungsrouten an spannenden Orten in allen 
Regionen ganz einfach eingerichtet werden 
können.  Sie als zukünftige/r Blickpunkt 
Ernährung-Teamer/in können die 
Jugendlichen mit kreativen Ideen begeistern. 
Sie möchten mehr über MILE wissen? Auf 
der Internetseite www.mile-bw.de gibt es 
einen kurzen Erklär-Film speziell zum 
Forschungsprojekt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.blickpunkt.ernaehrung-bw.de  

* MILE ist ein Forschungsprojekt der PHen 
Ludwigsburg und Karlsruhe, das vom MLR 
ins Leben gerufen wurde. MILE steht für 
„Move, Interact, Learn and Eat “. 
 
Anmeldung zur Meisterprüfung in der 
Hauswirtschaft 2015 
Das Regierungspräsidium Tübingen 
beabsichtigt, bei genügender Beteiligung im 
Jahre 2015 wieder Meisterprüfungen in der 
Hauswirtschaft durchzuführen. Die 
Anmeldung muss bis spätestens 30. März 
2015 beim Regierungspräsidium Tübingen, 
Referat 31, vorliegen. Zur Prüfung wird 
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zugelassen, wer die Abschlussprüfung im 
Beruf Hauswirtschafter/in und danach 
mindestens eine zweijährige Berufspraxis 
nachweist. Abweichend kann auch 
zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen glaubhaft macht, dass er die 
entsprechende berufliche Handlungsfähigkeit 
erworben hat. 

Das Anmeldeformular und weitere 
Informationen sind direkt beim RP Tübingen 
oder auf der Internetseite www.rp.baden-
wuerttemberg.de unter 
Ausbildung/Hauswirtschaft erhältlich. 

 

Bildung und Ausbildung  

Anmeldung zur ABSCHLUSSPRÜFUNG im 
Ausbildungsberuf LANDWIRT/IN (kä) 
Im Sommer 2015 werden Abschlussprü-
fungen im Beruf Landwirt/Landwirtin durch-
geführt.  
Zur Abschlussprüfung wird nach Erfüllung der 
übrigen Voraussetzungen zugelassen, wer u. 
a. die Ausbildungszeit zurückgelegt hat, an 
der Zwischenprüfung teilgenommen, sowie 
vorgeschriebene schriftliche Ausbildungs-
nachweise geführt hat. In der Regel können 
Auszubildende noch zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden, deren Ausbildungszeit 
im Oktober 2015 endet. 

In besonderen Fällen wird auch zugelassen, 
wer nachweist, 
- dass er mindestens das Eineinhalbfache der 

Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrie-
ben ist, im Beruf Landwirt/Landwirtin als 
Betriebsleiter bzw. Arbeitnehmer tätig war 

- dass er als Teilnehmer der zweijährigen 
Berufsfachschule für Zusatzqualifikation 
(BFQ) diese erfolgreich abgeschlossen hat 
und die übrigen Voraussetzungen für die 
Zulassung erfüllt. 

Nähere Auskünfte über die Zulassungsvor-
aussetzungen erteilt Herr Käppeler 07751/86-
5300.  

Die Anmeldung  zur Abschlussprüfung 2015 
ist bis spätestens Freitag, 13. März 2015  
beim Ausbildungsberater unter Verwendung 
des dort erhältlichen Anmeldeformblattes 
einzureichen.  

Anmeldeunterlagen, die zur Anmeldefrist 
nicht oder unvollständig vorliegen, können für 
das Prüfungsjahr 2015 nicht berücksichtigt 
werden. 

Der s c h r i f t l i c h e Prüfungsteil wird 
landeseinheitlich am 9. und 10. Juni 2015 an 
der örtlich zuständigen Berufsschule 
abgenommen. 

Der p r a k t i s c h e und m ü n d l i c h e 
Prüfungsteil findet ab der zweiten Julihälfte 
2015 statt. 

 
Prüfung bestanden (kä) 
Die Abschlussprüfung im Beruf Landwirt 
erfolgreich bestanden haben: Yannik 
Dietsche, Bonndorf; Michael Kaiser, 
Albbruck; Dominic Schmid, Albbruck 

Die Meisterprüfung im Beruf Landwirt haben 
bestanden: Marc Preiser, Bonndorf; 
Johannes Tröndle, Höchenschwand 

Wir gratulieren allen und wünschen Ihnen 
alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.  
 
 
Verschiedenes 

Lehrgänge am Bildungs- und Wissens-
zentrum Aulendorf: 
• 05.03.2015 Exkursion Melkroboterbetriebe 

Betrieb Hubert Ewald, Palmhof, 78189 
Bräunlingen. Kosten für Schutzkleidung und 
Teilnahmegebühren 20€. 

• 17.03.2015 Effiziente Verwertung von Gülle 
und Biogasgärresten auf Grünland 
Kosten für Verpflegung, Arbeitsmaterial und 
Teilnahmegebühr: 35€ 
Telefonische Anmeldung bis 10.03.2015 

 
Anmeldung erforderlich, i. d. R. eine Woche 
vorher unter Tel.: 07525-942 300 oder Fax: 
07525-942 333 oder per E-Mail unter: 
Poststelle@LAZBW.BWL.de oder im Internet 
direkt buchen unter www.lazbw-kurs.de . 
 
 


